
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften schließt sich der – im Anhang 
befindlichen – Stellungnahme des Rechtskomitee Lambda (RKL) zum Entwurf für ein 
Bundesgesetz zur Tilgung von Verurteilungen nach §§ 129 I, 129 I lit. b, 500 oder 500a 
Strafgesetz 1945 sowie §§ 209 oder 210 Strafgesetzbuch (BMJ-S617.001/0003-IV 
2/2015BMJ-S617.001/0003-IV 2/2015) (148/ME XXV. GP-NR) vollinhaltlich an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Johannes Wahala 

Psychotherapeut - Sexualtherapeut 

Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften 

 

A-1060 Wien, Windmühlgasse 15, Stiege 1 Tür 7 

Tel.: +43/1/585 69 60, Fax: +43/1/585 69 61 

Email: office@oegs.or.at  

Website: www.oegs.or.at 
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Bundesminister für Justiz 
 
Museumstraße 7 
1070 Wien
 
         
       09.09.2015 
 
 
 
Betrifft: Entwurf für ein Bundesgesetz zur Tilgung von 
Verurteilungen nach §§ 129 I, 129 I lit. b, 500 oder 500a 
Strafgesetz 1945 sowie §§ 209 oder 210 Strafgesetzbuch 
(BMJ-S617.001/0003-IV 2/2015BMJ-S617.001/0003-IV 
2/2015) (148/ME XXV. GP-NR) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir erlauben uns, zu dem o.a. Gesetzentwurf Stellung zu 
nehmen wie folgt. 

Bereits im November 2013 (!) hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Österreich 
wegen der anhaltenden Vormerkung von O pfern der 
homophoben Sonderstrafgesetze verurteilt (E.B. et al v A 
2013). 

Erst jetzt, nahezu zwei (!) Jahre später, wird der 
Gesetzentwurf zur Umsetzung des Urteils vorgelegt. 
Leider bewirkt er jedoch keine Umsetzung des 
Urteils. Die Diskriminierung der O pfer der homophoben 
Strafverfolgung wird auch mit diesem vorgeschlagenen 
Gesetz fortgesetzt.  

Erst 1971 (in Frankreich bereits 1789) wurde in 
Österreich das Totalverbot homosexueller Kontakte 
(zwischen Männern und zwischen Frauen) aufgehoben. 
Und Österreich wollte damals nicht, wie andere Länder 

8/SN-148/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 19

www.parlament.gv.at

15/SN-148/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 20

www.parlament.gv.at



2 

Europas (Frankreich bereits 1789) fortan homo- und heterosexuelle 
Kontakte zumindest im Strafrecht gleichbehandeln sondern hat die eine 
Strafbestimmung „Widernatürliche Unzucht“ durch vier neue ersetzt. 
 
Es wurde eine Sonderaltersgrenze für schwule Beziehungen von 18 Jahren 
eingeführt (§ 209 Strafgesetzbuch) gegenüber 14 für Heterosexuelle und 
Lesben. Die schwule Prostitution wurde (anders als heterosexuelle und 
lesbische) unter Strafe gestellt (§ 210), ebenso wie das öffentliche 
Gutheißen von Homosexualität („Werbung für Unzucht mit Personen des 
gleichen Geschlechts“ (§ 220) und die Gründung bzw. die Mitgliedschaft in 
LGB-Vereinigungen („Vereinigungen zur Begünstigung 
gleichgeschlechtlicher Unzucht“ (§ 221). 
 
 
Nur teilweise Gnade 
 
1989 fiel das Prostitutionsverbot, 1997 das Gutheißungs- und Vereinsverbot, 
und 2002 hat der Verfassungsgerichtshof auch das letzte der 
Sonderstrafgesetze, § 209, beseitigt. 
 
Bereits nach diesen Sonderstrafgesetzen Verurteilte blieben allerdings im 
Strafregister als vorbestrafte Sexualstraftäter vorgemerkt. Erst nach 
massivem Drängen des Rechtskomitees LAMBDA (RKL) hat 
Bundespräsident Fischer, auf Vorschlag der damaligen Justizministerin 
Gastinger, 2006 einen Teil dieser Verurteilten gnadenweise aus dem 
Strafregister gelöscht; aber eben nur einen Teil (BMJ, Unterlage 
„Begnadigung von Personen, die wegen § 209 StGB, 
Vorgängerbestimmungen und verwandten Tatbeständen verurteilt wurden“, 
Pressekonferenz 08.01.2007).  
 
Die übrigen hat das Justizministerium als nicht gnadenwürdig eingestuft, 
etwa weil ihre Taten heute unter den § 209-Nachfolgeparagrafen § 207b 
fallen würden. O bwohl sie seinerzeit ausschließlich auf Grund der 
homophoben Sonderstrafgesetze verurteilt worden waren, ihre „Taten“ also 
im lesbischen und im heterosexuellen Bereich völlig straffrei waren. Sie 
blieben im Strafregister vorgemerkt. Menschenrechtswidrig, wie der 
Europäische Menschenrechtsgerichtshof im November 2013 festgestellt hat 
(E.B. u.a. gegen Österreich 2013). 
 
Dessen ungeachtet sind immer noch über 200 nach den 
Sonderstrafgesetzen Verurteilte im Strafregister als Sexualstraftäter 
vorgemerkt. In diesen Zahlen sind nur Verurteilungen enthalten, in denen 
die homophoben Sonderstrafgesetze das alleinige oder (im Sinne der 
Kriminalstatistik) führende (also schwerste) Delikt war (Anfrage und 
Anfragebeantwortung BM Mikl-Leitner 10.07.2014, 2789/AB-BR/2014, 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/J-BR/J-BR_03012/index.shtml). 
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Ungebrochene Diskriminierung 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf ist gekennzeichnet vom Unwillen, das Urteil 
des EGMR umzusetzen und die O pfer der jahrzehntelangen homophoben 
Strafverfolgung zu rehabilitieren. 
 
Das zeigt sich schon daran, dass das Gesetz still und heimlich an das 
Jugendgerichtsgesetz-Änderungsgesetz angehängt werden und mit einem 
absolut unaussprechlichen und unzitierbaren Titel („Bundesgesetz zur 
Tilgung von Verurteilungen nach §§ 129 I, 129 I lit. b, 500 oder 500a 
Strafgesetz 1945 sowie §§ 209 oder 210 Strafgesetzbuch“) versehen werden 
soll. Einen zitierbaren Kurztitel (wie sonst bei Gesetzen üblich) gibt es 
nicht. Damit das Gesetz möglichst unbemerkt und unzitiert bleibt. 
 
 
Kein Cent Entschädigung 
 
Kein Opfer der jahrzehntelangen (bis 2002 andauernden) homophoben 
Strafverfolgung wird entschädigt. 
 
Kein O pfer der homophoben Sonderstrafgesetze ist je für das Leid und die 
Zerstörung der bürgerlichen Existenz durch Bloßstellung, Stigmatisierung, 
kriminalpolizeiliche Ermittlungen, kriminalgerichtliche Verfahren und 
Verurteilung sowie schließlich bis hin zur Internierung in Anstalten für 
geistig abnorme Rechtsbrecher jemals entschädigt worden ist. Dies, obwohl 
Personen, die auf Grund dieser Sondertrafgesetze in Haft gehalten wurden, 
„Gewissensgefangene" im Sinne des Mandats von Amnesty International 
waren. 
 
In seinen Urteilen, in denen er Österreich wegen der homophoben 
Sonderstrafgesetze verurteilt hatte (L. & V. vs. Austria, 09.01.2003, Appl. 
39392/98, 39829/98; S.L. vs. Austria, 09.01.2003, Appl. 45330/99; Wolfgang 
Wilfling & Michael Woditschka vs. Austria, 21.10.2004, Appl. 69756/01, 
6306/02; F.L. vs. Austria, 03.02.2005, Appl. 18297/03; Thomas Wolfmeyer vs. 
Austria, 26.05.2005, Appl. 5263/03; H.G. & G.B. vs. Austria, 02.06.2005, 
Appl. 11084/02, 15306/02; R.H. vs. Austria, 19.01.2006, Appl. 7336/03) hat 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder darauf 
verwiesen, dass weder das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs noch 
die Aufhebung des § 209 den O pferstatus der strafverfolgten homo- und 
bisexuellen Männer beenden konnten. Österreich hat die begangenen 
Menschenrechtsverletzungen nie anerkannt und auch keinerlei 
Entschädigung geleistet, weshalb, wie der EGMR in jedem seiner Urteile 
betont, die Menschenrechtsverletzung nach wie vor anhält. 
 
Im Urteil Thomas Wolfmeyer vs. Austria (26.05.2005) führte der EGMR aus, 
es sei unbegreiflich, wie selbst ein Freispruch (nach § 209) ohne jede 
Entschädigung für ideelle Schäden und unter Ersatz von lediglich einem 
geringen Teil der erwachsenen Verteidigungskosten eine angemessene 
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Wiedergutmachung darstellen könne. Der Menschenrechtsgerichtshof hat 
unterstrichen, dass das Strafverfahren, in dem der Öffentlichkeit intimste 
Details offen gelegt wurden, für den Freigesprochenen ein schwer 
erschütterndes Ereignis war, und eine finanzielle Entschädigung dafür 
notwendig ist (par. 33, 45f). Verfahren auf Grund § 209 StGB waren von 
Anfang an grundrechtswidrig (R.H. vs. Austria, § 29). 
 
Um eine Zweiteilung in Opfer erster und zweiter Klasse zu vermeiden, 
stellt sich brennend die Notwendigkeit der Rehabilitierung und 
Entschädigung auch jener O pfer des § 209 StGB und der anderen 
Sonderstrafgesetze, die nicht die Möglichkeit und die Kraft hatten, den Weg 
zum EGMR zu beschreiten. 
 

Auch Amnesty International forderte in seinen Jahresberichten wiederholt 
die Rehabilitierung und Entschädigung aller § 209-O pfer. 
 
Der Entwurf sieht keinen einzigen Cent an Entschädigung für das erlittene 
Unrecht vor. 
 
 
Menschenrechtswidrige Urteile bleiben in Kraft 
 
Keine einzige Verurteilung wird aufgehoben (wie das mit Nazi- und 
Deserteursurteilen geschehen ist). 
 
Die Urteile, mit denen Personen auf Grund der homophoben 
Sonderstrafgesetze verurteilt, und, zum Teil sogar in Anstalten für geistig 
abnorme Rechtsbrecher, eingewiesen wurden, sind nie aufgehoben worden. 
Diese Verurteilungen sind nach wie vor aufrecht. 
 
Nur jene O pfer, die sich es vermochten, sich an den EGMR zu wenden, 
können die Aufhebung ihrer Urteile erreichen (§ 363a StPO ; O GH 
19.02.2003, 13 O s 3/03; O GH 11.11.2003, 11 O s 101/03; O GH 16.06.2004, 13 
O s 106/03; O GH 07.06.2005, 14 O s 46/05d; O GH 26.07.2005, 11 O s 44/05p; 
O GH 20.09.2005, 14 O s 82/05y; O GH 03.11.2005, 15 O s 109/05a; O GH 
17.01.2006, 14 O s 109/05v; O GH 13.09.2006, 13 O s 51/06h). 
 
Eine Tilgung beseitigt nicht alle nachteiligen Rechtswirkungen und 
sämtliche Urteilsfolgen. 
 
Mit einer Tilgung ist lediglich eine Streichung der Verurteilungen aus dem 
österreichweiten Strafregister verbunden. Die Urteile selbst sind damit 
nicht aufgehoben, sie bleiben weiter in Kraft. 
 
Es gibt in der österreichischen Rechtsordnung keinerlei Vorschrift, die es 
verbieten würde, solche Verurteilungen und die dazugehörigen Akte in 
spätere Verfahren (auch nach erfolgter Tilgung) einfließen zu lassen (so 
ausdrücklich O berster Gerichtshof O GH 21.09.1999, 14 O s 92/99). Und es 
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wird bei Anhängigwerden eines neuen Verfahrens (am selben Gericht) auch 
tatsächlich regelmäßig der betreffende frühere Akt beigeschafft, dem neuen 
aktuellen Akt angeschlossen und verlesen und gelangt, trotz Tilgung aus 
dem Strafregister, die nach wie vor aufrechte Verurteilung so zur Kenntnis 
der Richter und der Staatsanwälte (so etwa in den Verfahren LG Wr. 
Neustadt, 32 Ur 72/03t und LG Klagenfurt 13 Hv 240/03w). 
 
Dass diese Wirkung einem (neuerlich) Beschuldigten nachteilig ist (auch 
wenn die Verurteilung offiziell nicht als erschwerend gewertet werden 
darf), liegt auf der Hand. Sie wird nicht durch die Tilgung beseitigt, sondern 
nur durch die formelle Aufhebung des (Unrechts)Urteils. 
 
Dazu kommt, dass in zahlreichen Rechtsbereichen außerhalb des 
Strafrechts die – trotz Tilgung – aufrechte Verurteilung weiter negative 
Wirkungen entfaltet, weiterhin zum Nachteil des Verurteilten zu 
berücksichtigen und zu verwerten ist.  
 
So etwa bei der Beurteilung der Verkehrszuverlässigkeit hinsichtlich einer 
Führerscheinentziehung (Verwaltungsgerichtshof VwGH 01.07.1999, 
99/11/0172), bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Fremdenrecht 
(VwGH 15.10.1998, 94/18/1102; VwGH 06.05.1997, 97/18/0235), bei der 
Verleihung der Staatsbürgerschaft (VwGH 07.10.1993, 93/01/0250; VwGH 
20.05.1994, 92/01/0953; VwGH 03.09.1997, 96/01/0810), bei Erteilung einer 
Waffenbesitz- oder Waffenführungserlaubnis (VwGH 18.01.1995, 
93/01/0906) und bei der Erteilung einer Gewerbeberechtigung (VwGH 
23.11.1993, 93/04/0157 bis 0159; VwGH 27.04.1993, 92/04/0247). 
 
Dies alles sogar dann, wenn das Wissen um die (nur aus dem Strafregister 
gelöschte, aber nach wie vor aufrechte) Verurteilung gesetzwidrig erlangt 
wird (VwGH 02.09.1999, 99/18/0284)! 
 
Dass menschenrechtswidrig Verurteilte, auch nach Tilgung ihrer 
Verurteilung aus dem Strafregister, ein gerechtfertigtes Interesse an der 
formellen Aufhebung der (Unrechts)Urteile haben, zeigt auch ganz deutlich 
der Beschluss des deutschen Bundestags, sämtliche Verurteilungen von 
Homosexuellen während der Nazizeit aufzuheben (NS-Aufhebungsgesetz, 
dt BGBl I 58/1998, S. 2501, idF BGBl 51/2002, S. 2714, 
www.bundesgesetzblatt.de), obwohl all diese Verurteilungen zu diesem 
Zeitpunkt bereits längst getilgt waren. Die bloße Löschung einer 
Verurteilung aus dem landesweiten Verurteiltenregister, ohne Aufhebung 
des (Unrechts)Urteils selbst, beseitigt eben nicht sämtliche 
(Unrechts)Wirkungen des Urteils. 
 
Die Verurteilungen sind daher nicht nur aus dem Strafregister zu löschen 
sondern es sind alle diskriminierenden Verurteilungen nach den 
homophoben Sonderstrafgesetzen aufzuheben. 
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Kein Wort des Bedauerns 
 
Nicht einmal eine Silbe des Bedauerns oder der Klarstellung, dass die 
Verfolgung homosexueller Frauen und Männer Unrecht war, findet sich in 
dem Gesetz. 
 
Der deutsche Bundestag hat eine solche Ehrenerklärung bereits im 
Jahr 2000 (!) einstimmig (!) verabschiedet (siehe im Anhang dieser 
Stellungnahme). 
 
Was in Deutschland an Rehabilitierung von O pfern vor 15 Jahren 
einstimmig (!) möglich war soll in Österreich heute, 15 Jahre später, immer 
noch nicht möglich sein?  
 
Zur unmissverständlichen Verurteilung von Diskriminierung, Anfeindung 
und Gewalt gegen homo- und bisexuelle Frauen und Männer durch das 
Parlament und  zwecks Bekenntnis des Gesetzgebers zu den begangenen 
und allzu lange verleugneten Verletzungen der Menschenwürde schlagen 
wir – in Anlegung an den einstimmigen Beschluss des deutschen 
Bundestags aus 2000 - zu Beginn des Gesetzes den folgenden § 1 vor (der 
die Republik keinen Cent kostet und für den niemandem ein Stein aus der 
Krone fällt): 
 

§ 1. (1) Die Republik Österreich verurteilt jede 
Form der Diskriminierung, Anfeindung und 
Gewalt gegen homo- und bisexuelle Frauen 
und Männer. Sie bedauert, dass homo- und 
bisexuelle Frauen und Männer in der 
Vergangenheit schweren Verfolgungen 
ausgesetzt waren und auch heute noch mit 
Diskriminierungen konfrontiert werden. 
(2) Die Republik Österreich bedauert, dass 
auch in der Zweiten Republik § 129 I lit. b des 
Strafgesetzes 1852 unverändert in Kraft blieb 
und 1971 durch weitere Sonderstrafgesetze 
ersetzt wurde. Österreich bekennt, dass durch 
die nach 1945 weiter bestehende Strafdrohung 
homo- und bisexuelle Bürgerinnen und Bürger 
in ihrer Menschenwürde verletzt worden sind. 

 
 
Neues Strafgerichtsverfahren statt Amnestie 
 
Kein einziges Urteil wird automatisch per Gesetz aus dem Strafregister 
gelöscht (Amnestie). Sondern die O pfer müssen ein neuerliches 
Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen. Vor ebenjenem Gericht, das 
ihre Menschenrechte verletzt und sie allzuoft für ihr Leben traumatisiert 
hat. 
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Die einzige Begründung, die der Entwurf gegen die Amnestie und für die 
Notwendigkeit von Gerichtsverfahren in jedem einzelnen Fall, ins Treffen 
führt, ist dass „im Einzelfall keine tilgungsrechtlichen Nachteile“ eintreten 
sollen (S. 12 oben). Diese Begründung ist jedoch nicht nachvollziehbar, 
ordnet § 3 des Entwurf doch ohnehin an, dass in keinem Fall 
tilgungsrechtliche Nachteile eintreten dürfen … 
 
In dem neuerlichen Gerichtsverfahren müssen sich die O pfer (noch dazu, 
und das ist die größte Perfidie, auf eigene Kosten!) der Prüfung 
unterziehen, ob ihre seinerzeitigen Handlungen heute (!) straffrei wären 
oder nicht (ob sie also bspw. unter den § 209-Nachfolgeparagrafen § 207b 
fallen würden oder nicht).  
 
O bwohl es (wie selbst der österreichische O berste Gerichtshof bereits 2003, 
und in der Folge mehrfach, festgestellt hat) für die Frage der 
Diskriminierung ausschließlich darauf ankommt, ob die „Taten“ zur selben 
Zeit, am selben O rt bei Heterosexuellen auch strafbar gewesen sind oder 
nicht (O GH 11.11.2003, 11 O s 101/03; O GH 26.07.2005, 11 O s 44/05p; O GH 
03.11.2005, 15 O s 109/05a; O GH 13.09.2006, 13 O s 51/06h; vgl. auch Reindl 
in WKStPO  § 363c Rz 12). War das nicht der Fall, liegt eine schwere 
Diskriminierung vor, an der es nichts ändert, wenn solche Handlungen 
heute (!)  für Hetero- und Homosexuelle gleichermaßen strafbar sind. 
 
Wurde also beispielsweise im Jahr 2000 ein 25jähriger verurteilt, weil er mit 
einem 17jährigen Stricher einverständlichen Sex hatte, obwohl sein 
gleichaltriger Freund völlig legal mit 17jährigen Prostitutierten verkehren 
durfte, so war das eine schwere Diskriminierung. Die durch die 
Strafregistereintragung heute noch fortwirkt. Auch wenn heute Verkehr mit 
17jährigen SexarbeiterInnen generell (also hetero- und homosexuell 
gleichermaßen) strafbar ist (§ 207b Abs. 3 StGB), so ändert das nichts 
daran, dass der heterosexuelle Freund heute unbescholten ist, obwohl er 
seinerzeit am selben O rt und zur selben Zeit genau die gleichen 
Handlungen gesetzt hat, nur eben nicht gleich- sondern 
verschiedengeschlechtlich. 
 
 
Falscher Vergleichmaßstab 
 
Nach dem Entwurf soll das auch so bleiben, und die Verurteilung des 
25jährigen Homosexuellen nicht (!) gelöscht werden, weil die „Tat“ heute 
(bspw. unter dem § 209-Nachfolgeparagrafen § 207b) strafbar ist (§ 1: 
„wenn das der Verurteilung zugrundeliegende Verhalten nicht mehr 
strafbar ist“). 
 
Es darf nicht darauf ankommen, ob die „Tat“ heute strafbar ist oder nicht, 
sondern darauf, ob diese „Tat“ damals (!) für Heterosexuelle (bzw. Lesben) 
auch strafbar war oder nicht. Vergleichsmaßstab darf nicht die heutige 
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Rechtslage sein sondern einzig allein diejenige im Zeitpunkt der 
Verurteilung! 
 
Um die vom EGMR festgestellte Menschenrechtsverletzung endlich zu 
beenden, darf die einzig zu beantwortende Frage sein: hätte das der 
Verurteilung zu Grunde liegende Verhalten auch zu einer solchen 
kriminalstrafgerichtlichen Verurteilung geführt, wenn es ident seinerzeit 
am selben O rt und zur selben Zeit gesetzt worden, nur eben nicht mit einem 
gleichgeschlechtlichen sondern mit einem verschiedengeschlechtlichen 
Partner? 
 
Der EGMR hat die Verletzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention festgestellt, weil Verurteilungen heute noch im 
Strafregister vorgemerkt sind, die in Verletzung der Menschenrechte 
ergingen. An der Menschenrechtswidrigkeit der Verurteilungen ändert es 
nun aber rein gar nichts, wenn das Verhalten heute immer noch (nun auch 
für Heterosexuelle) strafbar ist. Damals war es für Heterosexuelle legal, 
weshalb diese heute eine solche Vorstrafe niemals vorgemerkt haben 
können. Eben deshalb hat der EGMR Österreich ja verurteilt (E.B. et al v A 
2015, par. 79f)! 
 
Die Einschränkung in § 1 hat daher – will man das Urteil des EGMR 
umsetzen und die Europäische Menschenrechtskonvention achten -   anstatt 
 

„wenn das der Verurteilung zugrundeliegende 
Verhalten nicht mehr strafbar ist“ 

 
richtigerweise zu lauten: 
 

„insoweit sie Handlungen erfassten, die bei 
verschiedengeschlechtlicher Begehung nicht 
strafbar waren“. 
 

 
Eintragungen ausländischer Urteile nicht erfasst  
 
Im Strafregister sind auch ausländische Verurteilungen eingetragen und 
stehen diese inländischen tilgungsrechtlich gleich (§ 2 Abs. 3 
StrafregisterG, § 7 Tilgungsgesetz). Es wäre ein nicht akzeptabler 
Wertungswiderspruch, würden inländische Verurteilungen nach 
homophoben Sonderstrafgesetzen getilgt, ausländische jedoch nicht. 
 
Des Weiteren sollten ausländische Verurteilungen getilgt werden, die zwar 
(im Ausland) nicht auf einem diskriminierenden Gesetz beruhten, im Inland 
jedoch nur deshalb Rechtswirkung entfalteten (zB Eingang in das 
Strafregister fanden), weil die abgeurteilte Tat hier den Tatbestand eines 
Sonderstrafgesetzes erfüllte (§ 2 Abs. 3 StrafregisterG, § 7 Tilgungsgesetz).  
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Das ist etwa dann der Fall, wenn die Mindestaltersgrenze für sexuelle 
Kontakte im Urteilsstaat generell höher war als in Österreich (z.B. 15 oder 
16 Jahre) und die Verurteilung wegen einverständlicher sexueller 
Handlungen mit einer 14 oder 15jährigen Person erfolgte. Bei 
heterosexuellen (und lesbischen) Kontakten war (und ist) eine solche 
Verurteilung in Österreich (mangels inländischer Strafbarkeit) 
unbeachtlich. Im männlich homosexuellen Bereich entfalteten solche 
Verurteilungen jedoch Wirkung (und fanden Eingang in das österreichische 
Strafregister), weil derartige Kontakte zwischen Männern bis zum 
14.08.2002 gem. § 209 StGB strafbar waren.  
 
Die Löschung auch solcher Verurteilungen aus dem österreichischen 
Strafregister ist sicherzustellen (für einen Formulierungsvorschlag siehe § 4 
des Entwurfs eines Amnestie-, Rehabilitierungs- und 
Entschädigungsgesetzes AREG, 83/A XXV. GP, 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00083/index.shtml). 
 
 
Varia 
 
Eine Strafmilderung (§ 2) wäre auch für jene Fälle vorzusehen, in denen die 
Strafe (auch) nach § 130 Abs. 2 StG bemessen worden ist und bei 
entsprechenden verschiedengeschlechtlichen Handlungen ein milderer 
Strafrahmen (geringere Mindest- oder Höchststrafe) zur Anwendung 
gekommen ist. Unter dem Totalverbot homosexueller Kontakte (vor 1971) 
unterlagen nämlich Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung bei 
homosexuellen Kontakten weit höheren Strafdrohungen als bei 
heterosexuellen Kontakten. Das kann bei heute noch im Strafregister 
vorgemerkten solchen Verurteilungen auf Grund der beträchtlichen 
Strafhöhe erhebliche tilgungsrechtliche Diskriminierungen zur Folge haben 
(siehe im Detail dazu den Entwurf eines Amnestie-, Rehabilitierungs- und 
Entschädigungsgesetzes AREG, 83/A XXV. GP, 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00083/index.shtml, zu § 
5). 
 
Der Ausschluss einer mündlichen Verhandlung (§ 8 Abs. 1) (auch für Fälle 
der Neubemessung der Strafe gem. § 2!) sowie die Anhörung nur der 
Staatsanwaltschaft aber nicht der verurteilten Person (§ 8 Abs. 2) sowie 
(mangels sinngemäßer Anwendung der StPO ) die Unmöglichkeit der 
Gewährung von Verfahrenshilfe für mittellose Betroffene ist sowohl mit 
den prozessualen Garantien der Art. 8, 14 EMRK als auch mit dem Recht 
auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK) unvereinbar (vgl. EGMR: Boulois v 
LUX GC 2012; Stegarescu & Bahrin v P 2010; Becker v A 2015). Es sollte 
eine mündliche Verhandlung vorgesehen werden (mit Verzichtsmöglichkeit 
für Verurteilte) und die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen der 
StPO  auf das gesamte Verfahren. 
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Der Entwurf statuiert zwar ein Beschwerderecht gegen Beschlüsse über 
Tilgungsanträge, jedoch keine Beschwerdefrist (§ 9). Auch hier hilft eine 
sinngemäße Anwendung der Bestimmungen der StPO  (vgl. § 88 StPO ). 
 
Des Weiteren endet nach dem Entwurf der Rechtszug bei den 
O berlandesgerichten. Eine Anrufung des OGH wegen 
Grundrechtsverletzungen – wie sonst bei strafgerichtlichen 
Entscheidungen (§ 363a StPO ) - ist nicht vorgesehen. Auch aus diesem 
Grund ist – zur wirksamen Gewährleistung der Grundrechte auf gleichem 
Niveau wie in allen andere Bereichen der strafgerichtlichen Tätigkeit - die 
sinngemäße Anwendung der Bestimmungen der StPO  notwendig. 
 
Nicht geregelt ist auch, an wen die Beschlüsse zuzustellen sind und auf 
welche Weise (eigenhändig, an Vertreter etc.). Ebensowenig ist das Recht 
auf einen Verteidiger vorgesehen. Auch aus diesen Gründen tut eine 
sinngemäße Anwendung der Bestimmungen der StPO  not. 
 
Die Anordnung, dass die Staatsanwaltschaft die Tilgung nur dann zu 
beantragen hat, wenn für den Verurteilten keine tilgungsrechtlichen 
Nachteile zu erwarten sind, ist nicht nachvollziehbar, ordnet § 3 des 
Entwurf doch ohnehin an, dass in keinem Fall tilgungsrechtliche Nachteile 
eintreten dürfen …  
 
Die Verpflichtung der Staatsanwaltschaften zur Antragstellung sollte 
ausnahmslos gelten. Zudem ist aus Effektivitätsgründen unbedingt 
eine gesetzliche Frist zur Antragstellung zu statuieren. 
 
Die Verpflichtung der StA sollte auch für die Fälle der Strafanpassung (§ 2 
dritter Satz) gelten (§ 7  Abs. 3 Satz 1), gereicht eine Strafmilderung (samt 
damit verbundenen tilgungsrechtlichen Vorteilen) der verurteilten Person 
doch regelmäßig zum Vorteil, und kann sie stets von der Teilnahme am 
Verfahren Abstand nehmen und damit „eine neuerliche Konfrontation mit 
dem Unrechtsgehalt längst abgetaner strafbarer Handlungen“ (Entwurf zu § 
7) hintanhalten. 
 
Ergeben sich bei der Anwendung des Gesetzes Zweifelsfälle, so sollte dies 
nicht zu Lasten von O pfern gehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 
wenn Akten bereits skartiert sind und sich daher nicht mehr mit Sicherheit 
feststellen lässt, ob die Voraussetzungen der Tilgung gegeben sind. § 8 Abs. 
3 des Entwurfs scheint hier nicht ausreichend. Eine wirkliche Zweifelsregel 
sieht § 3 Abs. 2 dt NSAufhebungsgesetz (BGBl I 1998, 2501 idF G v. 23. 
7.2002 I 2714) vor. In Anlehnung an diesen schlagen wir vor: 
 

„Erscheint bei der Anwendung dieses 
Gesetzes nach Lage des Falles zweifelhaft, ob 
die Voraussetzungen der §§ … vorliegen, so ist 
stets die dem Täter günstigste Möglichkeit 
zugrunde zu legen.“ 
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Das angeordnete Außerkrafttreten des gesamten Gesetzes mit dem 
Vollzug aller Tilgungen nach den homophoben Sonderstrafgesetzen (§ 
10) führt auch zum Außerkrafttreten des § 3, der tilgungsrechtliche 
Nachteile verbietet, und somit zum Wiederaufleben tilgungsrechtlicher 
Nachteile. Die Außerkraftretensklausel ist daher zu streichen. 
 
 
Die vergangene homophobe Strafverfolgung war eine Schande. Die noch 
größere Schande ist, dass heute, im Jahr 2015, die Republik immer noch 
nicht eingestehen will, dass sie Unrecht getan hat, sich immer noch weigert, 
ihre O pfer zu rehabilitieren, und dafür sogar bereit ist, den 
Verfassungsbogen zu verlassen und ein rechtskräftiges Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu ignorieren. 
 
Der vorgelegte Entwurf ist weit entfernt von dem vom EGMR 
eingeforderten „umfassenden Paket“ zur „Gleichstellung homosexueller 
Beziehungen mit heterosexuellen Beziehungen im Strafrecht“ (welche 
Forderung der Entwurf selbst auf Seite 10 zitiert). Was nottut ist 
ein umfassendes Amnestie-, Rehabilitierungs- und Entschädigungsgesetz, 
wie es im Nationalrat seit 2006 wiederholt eingebracht worden ist (zuletzt: 
83/A XXV. 
GP, http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00083/index.shtml) 
und dort der Verabschiedung harrt. 
 
Ein solches umfassendes Amnestie-, Rehabilitierungs- und 
Entschädigungsgesetz mahnen wir mit allerhöchstem Nachdruck ein. Damit 
endlich jetzt, im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert, wenigstens die 
strafrechtliche Diskriminierung homo- und bisexueller Menschen in 
Österreich ein Ende findet. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 RA Dr. Helmut GRAUPNER         Walter DIETZ e.h. 
   (Präsident)   (Generalsekretär) 
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